
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn die Jahresabschlüsse der an sich einzubeziehenden Aufgabenträger für 

die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde von 

nachrangiger Bedeutung sind, müssen sie nicht in den Gesamtabschluss 

einbezogen werden. Es kann als nachrangig angesehen werden, wenn die 

Bilanzsummen der Aufgabenträger, die in den Gesamtabschluss 

einzubeziehen wären, zusammen den Wert von 20 vom Hundert der in der 

Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme nicht 

übersteigen. Bei der Berechnung bleiben die in den Bilanzen auf der Aktivseite 

gegebenenfalls ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge 

unberücksichtigt.“ 
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